
F i n a n z a u s g l e i c h  
Artikel 21

Die Beteiligung der Republik, Länder, Kreise und 
Gemeinden an den Erträgen aus allen Abgaben wer
den durch Gesetz über die Feststellung der Haushalts
pläne geregelt.

S c h l u ß v o r s c h r i f t e n  
Artikel 22

Die Durchführungsbestimmungen zu diesem Gesetz 
erläßt das Ministerium der Finanzen der Republik.

Artikel 23
Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1950 

in Kraft.

B e r l i n ,  den 19. Januar 1950
(gez.) U l b r i c h t  Stellvertreter des Minister

präsidenten 
Behandelt: 11. Sitzung (9. Februar 1950)

Ich schlage vor:
(Siehe Drucksache Nr. 43)

Drucksache Nr. 39

Antrag der Regierung der Deutschen Demokra
tischen Republik

Die Provisorische Volkskammer wolle beschließen:

Gesetz
über die Teilnahme der Jugend am Aufbau der Deut

schen Demokratischen Republik und die Förderung der 
Jugend in Schule und Beruf, bei Sport und Erholung

Vom...............................................1950

Eine gebildete, körperlich tüchtige und in ihren Auf
fassungen und ihrem Streben fortschrittliche Jugend ist 
der Garant eines einheitlichen, demokratischen und 
friedliebenden Deutschlands. Die Verfassung der Deut
schen Demokratischen Republik hat die grundsätz
lichen Voraussetzungen für eine demokratische Er
ziehung und Entwicklung der deutschen Jugend 
geschaffen. Nach den in ihr verankerten Grundsätzen 
ist der Schutz der gesamten Jugend vor Ausbeutung 
vorgesehen; die geistige, berufliche und körperliche 
Entwicklung der Jugend und ihre Teilnahme am staat
lichen und gesellschaftlichen Leben gewährleistet; die 
Erziehung der Jugend im Geiste des Friedens, der 
Freundschaft zwischen den Völkern, wahrer Demo
kratie und echten Humanismus als aktive und bewußte 
Bürger der neuen demokratischen Gesellschaft fest
gelegt.

Der deutsche Imperialismus hat die deutsche Jugend 
mißbraucht. Er hat im Interesse der deutschen Monopol
herren und der Junker die gesamte Erziehung der 
Jugend der Vorbereitung und Führung von Raub
kriegen untergeordnet.

Die Deutsche Demokratische Republik ist das Fun
dament eines neuen demokratischen und friedliebenden 
Deutschlands. In ihr ist kein Platz für die am Kriege 
interessierte Reaktion der Monopolisten und Junker. 
In ihr gehören die Schlüsselpositionen der Wirtschaft 
dem Volk. Die Hilfe' der großen Sowjetunion hat die 
Erfüllung dieser Forderungen ermöglicht. Die Freund
schaft zwischen dem deutschen und sowjetischen Volk 
ist die Garantie für den Frieden in Europa und für 
das Aufblühen eines friedliebenden, demokratischen 
Deutschlands. Die Sicherung und Verteidigung des 
Friedens, die Festigung und Vertiefung der deutsch-

sowjetischen Freundschaft ist besonders für die deutsche 
Jugend heilige Pflicht.

Auf dem Gebiete der Jugenderziehung haben die 
demokratischen Kräfte der Republik bereits große Er
folge errungen. In den Grund-, Ober- und Hoch
schulen der Republik ist die Zahl der Schüler und Stu
denten bedeutend gewachsen. Die Ausgaben für das 
Volksbildungswesen steigen ständig. Den Kindern der 
Arbeiter, Bauern, der werktätigen Intelligenz und der 
Handwerker sind die Tore zur Wissenschaft weit ge
öffnet worden. Ein Drittel aller Schüler der Oberschulen 
der Republik sind Kinder von Arbeitern, Bauern und 
Handwerkern, während im Jahre 1939 ihr Anteil nur 
5 bis 7 Prozent betrug. An den Hochschulen hat sich die 
Zahl der Studenten gegenüber der Vorkriegszeit ver
doppelt. Dabei sind 34 Prozent der Studenten der Re
publik Kinder von Arbeitern und Bauern, während ihr 
Anteil bis zum Jahre 1939 nicht höher als 2,5 bis 
3 Prozent war. Arbeiter- und Bauernfakultäten sind 
geschaffen worden. Die Schülerzahl in den Berufs
schulen ist um das Anderthalbfache gestiegen.

Die Jugendlichen werden nach dem Grundsatz: 
„Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ entlohnt. Die 
Jugendarbeitslosigkeit wurde beseitigt. In der Deut
schen Demokratischen Republik werden immer mehr 
qualifizierte Arbeiter, Techniker, Ingenieure und 
Geistesschaffende für den wirtschaftlichen und kul
turellen Aufbau gebraucht. Sie müssen aus der Jugend 
hervorgehen, da schon jetzt Mangel an qualifizierten 
Facharbeitern besteht.

Die Jugend ist ein Baumeister der Demokratischen 
Republik und ist ein aktiver Teil der Nationalen Front 
des demokratischen Deutschland. Ihre Beteiligung am 
Aufbau eines neuen Lebens und am Kampf für die 
Einheit Deutschlands entspricht einer wirklich demo
kratischen Erziehung der Jugend im Interesse unseres 
Volkes, der Freundschaft zwischen den Völkern und 
der Sache des Friedens und der Demokratie. Die Jugend 
muß ihre Aktivität auf allen Gebieten noch mehr stei
gern, um täglich gemeinsam mit dem ganzen Volk in 
den Betrieben, Dörfern, Verwaltungen und Schulen die 
Aufgaben des Aufbaues praktisch zu lösen. Sie wird 
selbst die Früchte ihrer Tätigkeit ernten.

In Anbetracht der hervorragenden Bedeutung der 
Jugend im demokratischen Aufbau hat die Provisorische 
Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik 
zur Förderung der Jugend in Schule, Beruf, Sport und 
Erholung dieses Gesetz beschlossen:

I.
T e i l n a h m e  d e r  J u g e n d  a m  A u f b a u  d e r
D e u t s c h e n  D e m o k r a t i s c h e n  R e p u b l i k

1. Die Regierung, die Ministerien der Republik, die 
Länderregierungen und alle anderen Staats- und 
Verwaltungsorgane sowie die Leiter der Betriebe 
sind verpflichtet, die Jugend stärker zum staat
lichen, wirtschaftlichen und kulturellen Aufbau 
der Republik heranzuziehen und die besten Ver
treter der Jugend mit verantwortlicher Arbeit in 
den staatlichen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Institutionen zu betrauen.

2. Die demokratische Jugendorganisation ist berech
tigt, ihre Initiative in allen Fragen, die die Lage 
der Jugend, die Verbesserung der Arbeit der Be
triebe, Verwaltungen, Lehranstalten und aller an
deren Organe sowie den Kampf gegen Bürokra
tismus, Sabotage und Mängel in der Arbeit be
treffen, ungehindert und überall zu entfalten.

3. Die aktive Teilnahme der Jugend am Kampf für 
die Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes, für die 
Steigerung der Arbeitsproduktivität und Qualität 
der Produktion, für die Einsparung von Material 
sowie die Einführung und Verbreitung fortschritt-
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